
VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN
einfache Änderung
vom 29. März 2004 
zum genehmigten VE~Plan f f

der einfachen Änderung 
nach § 13 (1) BauGB des genehmigte» 
Vorhaben- und Erschließungsplanes, 
bestehend aus Planzeichnung und 
Begründung, wurde am

&  04. 0  V

besclüossen.

Wiedemar, den . . , .4 h  O r

2. Die öflentliche Auslegung der Änderung 
des genehmigten Vorhaben- und 
Erschließungspianes wurde am

IS , 0 (<.oq

beschlossen.

Wiedemar, den.........A4- ■ P't

3. Die öflentliche Auslegung der Änderung 
des genehmigten VE-Planes ist in der Zeit 
vom

. Af\ .V f . '& t  bis

erfolgt;

X ’,-

4. Der Gemeinderat hat die vorgebrachten 
Anregungen und Bedenken, sowie die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher 
Belange am

/£'■ 0$. OH

geprüft.

Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Wiedemar, dem . . ‘Pr9: / l ,

O/i' , _A-<r<..--------

5. Die Änderung des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes bestehend aus Plan­
zeichnung und Begründung ist gemäß 
§ 7 ( 1 )  BauGB-MaßnG. vom Rat in seiner 
Sitzung am

..............Ü$. 0<t........................................

als Satzung beschlossen worden.

Wiedemar, den . . .  A4: 7  .........

................ ,7.‘ i !  O.T. . 7. . . . . . .

6. Die Satzung ist am

2fc?' ÜCWat b i ( rk'OH

in Kraft getreten.

Wiedemar, den . . .  7 ß .\ fßß

.............. e r ,

Entw urf und Bearbeitung 

Berlin, den . . .  j
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